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dem Bediifniss der vorgeschrittensten Menschheit entspricht; die
sich dem Wesen nach, die sich toto genere von der bisherigen
Gottanschauung und Welteinrichtung unterscheidet; die darum
selbst das amendirteste Mosejesuthum an Grosse und
Menschenbegliickung iibertrifit und hochiiberragt.

Freilich, wer die Bahn mit der im Detail ausfiihrlich
ergriindeten Weltidee Gottes brechen, wer die Weltidee
zum Mittler zwischen Gott und Menschen machen will, und
sie im Namen Gottes direkt ohne Jesus Christus
verkiindet, der kann nicht umbin, als neuer Seher und Pro-
phet zu reden. *) Aber der Ausfindigmacher der Weltidee
will und soll neben Gott und seiner Weltideen in alle
Ewigkeit nicht genannt, er will und soll nicht als iiberna-
tirlich bevorzugt an die Seite Gottes gestellt werden, wie
dies bisher iiblich war. Ddie Zeit Christi, iber-
haupt aller Gesalbten vergeht. Gott
und seine Weltidee werden alles in
allem sein. Die Menschheit wird auf
neuen Grundlagenmit Gottden ewigen
Bund schliessen. '

Aber den verwohnten Zeitgenossep werden weder die
neunen Systeme der Weltidee, noch wird ihnen die neue
Auffassung des Prophetenthums versténdlich sein; sich bei
seinen Zeitgenossen unmoglich machend, wird ein solcher
Prophet schliesslich sicher am Hungertuche nagend, todt
geschwiegen verenden.

Wer jedoch die Kraft hat, der ist schuldig, einigen
edeln Zeitgenossen und allen Nachkommen zu Liebe das
hérteste Unrecht geduldig zu tragen, er ist schuldig tmso-
mehr ausschliesslich der Pflege und der Verbreitung der
neuen, nur nach und nach begreifbaren Weltlehre zu leben,
als er sich mit den Sachen und Sichelchen des Tages, die
nichts sind und zu nii hts fithren, nicht befassen kann. —
(Schluss folgt.)

Stidtische Schulen ‘in Aarau.

Aus dem Programm, das wir soeben zugestellt erhalten,
entnehmen wir einige auch fiir weitere Kreise interessante
Bemerkungen.

Im Berichtsjahr wurden eingreifende Schritte zur grossern
Zentralisation gethan: An die Stelle der bisherigen
z w e i Schulbehorden (fiir die Gemeinde- und Bezirksschulen)
trat mit Beginn des Wintersemesters eine einheitliche
stidtische Schulpflege, bestehend aus 11 Mitgliedern, der
sdmmtliche stddtische Schulen anvertraut sind.**) Ferner
trat an die Stelle der vier theiligen Lehrerschaft eine ein-
heitliche Lehrerversammlung, der alle wichtigen Schul-
fragen von der Behdrde zur Vernehmlassung und Vorbe-
rathung iiberwiesen werden. Endlich erhielt die Lehrer-
schaft ausser den offiziellen Vertretern in der Behorde, den
Rektoren, noch eine von ihr selbst gewidhlte Vertretung von
zwei Mitgliedern. Ueber die Jahresprifungen wird
bemerkt: ,Die Ueberzeugung wird immer allgemeiner, dass
die Jahrespriffungen in bisheriger Form nicht mehr bestehen
konnen. Sie geben keinen richtigen Maasstab fiir die Lei-
stungen einer Schule, sondern sind eher geeignet, im Publi-
kum falsche Anschauungen iiber Werth oder Unwerth einer
Unterrichtsanstalt zu wecken und zu verbreiten. Das Gute,
das man ihnen noch nachreden kann, besteht einzig darin,
dass sie Eltern und Schulfreunde wenigstens einmal im Jahr
in die Schule locken und in ihnen das Interesse fiir diese
erhalten und erneuern. Lehrerschaft und Schulpflege finden
aber, dass es stets mehr solche Biirger geben wird, die sich
durch eigene Anschauung Einsicht in die Schule und

¥*) Vid. Die Weltlehre des Gottthums von Clement. Drei Theile

bei Mayer und Zeller in Ziirich 1860.

*¥) Warum sollte nicht in #hnlicher Weise bei uns z. B. eine
Behorde ausreichen, um Sekundar- und Primarschulen einer Gemeinde
zu iiberwachen ? Einzig die Stadt Ziirich ist derartig sitnirt. D. Red.
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ihre Bestrebungen verschaften wollen. Es muss nun un-
zweifelhaft fir Jedermann ungleich viel instruktiver sein,
die Schule im Alltagskleid zu beobachten, als sie im Examen-
staat prangen zu sehen. Ebenso kiénnen unmoglich Schul-
pflege und staatliches Inspektorat ein richtiges Bild von
Schule und Lehrerschaft sich verschaffen, wenn sie ihr Ur-
theil nur anf Grundlage einer Jahrespriifung gestalten miissen.
Endlich muss es der Einwohnerschaft jedenfalls angenehm
sein, wenn ihr am Schlusse eines Schulkurses wihrend einer
Reihe von Tagen die Schule speziell zu dem Zwecke gedffnet
wird, um sich personlich von den erzielten Fortschritten ihrer
Jugend zu iiberzeugen. Aus diesen Griinden werden dieses
Jahr die Jahresprifungen fallen gelassen,
und Publikum und staatliches Inspektorat werden eingeladen,
in den letzten 8—10 Tagen des Sehulkurses in die Schale
zu kommen, wo nach bestehendem Stundenplan entweder
der Unterrichtsstoff wiederholt oder fortgesetzt, oder auch
schriftlich zur Darstellung gebracht wird . . . . . In Ver-
bindung damit steht der weitere Beschluss der Schualpfloge,
dass ihre Mitglieder anch wihrend ihrer iibrigen Besuche
eine beobachtende und nicht in den Unterricht ein-
greifende Inspektion*) ausiiben.*

Dem Programm ist ein Vortrag iiber ,die stddtische
Schule und ihre Zukunfi“ beigedruckt, den Hr. Rektor Grob
im Januar 1. J. in Aarau gehalten, und der eine Fiille ge-
sunder Gedankenm und Anregungen bietet. Derselbe befiir-
wortet lebhaft die Errichtung von Kindergédrten u. tadelt
scharf die hergebrachte Treibhausarbeit in den ersten
Klassen der Elementarschule; was uns aber am Meisten tiber-
raschte, das ist des Verfassers energische Opposition gegen
die Geschlechtertrennung in der Volksschule. Hr.
Grob kidmpfte s. Z., da er noch ziircher. Sekundarlehrer war,
fiir gesonderten Unterricht der Knaben und Midchen auf
der Oberstufe. Seine Erfahrungen, namentlich in Aarau,
haben ihn offenbar eines Bessern belehrt. — Indem wir uns
vorbehalten, auf einzelne Punkte in Hrn. G’s Vortrag gele-
gentlich zuriickzukommen, notiren wir die den Inhalt zu-
sammenfassenden Schlussgedanken desselben, die gleichsam
als Ziel der ndchsten Schularbeiten Aarau’s hingestellt werden.

1. Die Gemeinde muss sich anch der Erziehung und
Bildung des vor- und nachschulpflichtigen Alters annehmen
und zwar des erstern durch Einrichtung und Unterstiitzung
von Kiundergidrten im Frobel'schen Geiste, und des letztern
durch Errichtung von gewerblichen und biirgerlichen Fort-
bildongsschulen.

2. Die Volksschule darf auch in stddtischen Verhilt-
nissen nicht nach Geschlechtern getrennt werden, und eine
solche Trennurg soll erst da stattfinder, wo Riicksichten auf
das spitere Leben besondere Unterrichtsficher verlangen.

3. Schule und Haus miissen zusammenwirken zur Hebung
der leiblichen und geistigen Gesundheit und Frische der
Jugend durch weise Schonung, langsame Entwicklung
der Krifte und Forderung der Korperbildung.

4. Die Aufgabe der ersten Schuljahre ist im Anfang be-
deutend zu beschrdnken und hat mehr der allgemeinen
dussern und innern Entwicklung zn dienen, als der schnellen
Erwerbung von Fertigkeiten.

5. Eine Lehrkraft soll mit denselben Schiilern eine
Reibe von Jahren vorwirts schreiten.

6. Lehrer und Lehrerinnen sollen bei gleichen Pflichten
gleiche Rechte geniessen.

7. Die stddtische Schule soll auch im innern Organismus
ihre Zweitheilung in Gemeinde- und Bezirksschule aunfeeben
und den Uebergang vom Klassen- zum Fachsystem nicht un-
vermittelt eintreten lassen.

*) Diversen Schulpflegern, resp. Pfarrimtern und anderen Schul-
monarchen im Kanton Ziirich zur Nachachtung empfohlen! D. Red.



	Städtische Schulen in Aarau

